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RS OGH 1969/2/25 8Ob34/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1969

Norm

ABGB §923

Rechtssatz

Gewährleistungsp1icht des Verkäufers, weil das gelieferte Garn die nach der Natur des Geschäftes stillschweigend

bedungene Eigenschaft, daß es bereits geschrumpft sei, nicht besaß. der Käufer aber nach redlicher Verkehrsübung

annehmen konnte, daß diese Eigenschaft vorhanden sei.
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8 Ob 34/69
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